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RS OGH 1951/8/1 1Ob140/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.1951

Norm

EO §37 D

Rechtssatz

Eine Exszindierungsklage gegen eine Forderungsexekution kann nicht damit begründet werden, daß der Verp5ichtete

bei Vertragsabschluß mit dem Drittschuldner nur der Strohmann des Exszindierungsklägers war.
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